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Überarbeitung 2020 der IBA-Regeln zur 
Beweisaufnahme in der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit 
22. Februar 2021 

 
Am 15. Februar 2021 hat die International Bar Association („IBA“) 
ihre überarbeiteten Regeln zur Beweisaufnahme in der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit (die „IBA-Regeln 2020“ oder die „Regeln“) 
veröffentlicht.  Die überarbeiteten Regeln werden die bisherige 
Fassung ersetzen, die 2010 in Kraft trat (die „IBA-Regeln 2010“) und 
deren Anwendung in der internationalen Schiedspraxis weit verbreitet 
ist.  Die Überarbeitung 2020 soll zu einer weiteren Straffung und 
Klarheit der Regeln führen, etablierte Praktiken widerspiegeln und 
neue, technologiebedingte Herausforderungen und Entwicklungen bei 
der Beweisaufnahme in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit 
aufgreifen. 

Die neu herausgegebenen IBA-Regeln 2020 enthalten wenige, aber 
zugleich bedeutsame Änderungen unter anderem in Bezug auf:  

• Virtuelle Beweisverhandlungen (Einführung von Regeln und 
Protokollen für Remote Hearings; siehe Artikel 8) 

• Cybersecurity, Datenschutz und Vertraulichkeit 
o Behandlung von Fragen der Cybersicherheit und des 

Datenschutzes während einer frühzeitigen Beratung zwischen 
den Parteien und dem Schiedsgericht (siehe Artikel 2) 

o Ausdehnung der Vertraulichkeit auf Dokumente, die der 
Gegenpartei vorzulegen sind (siehe Artikel 9) 

• Befugnisse des Schiedsgerichts 
o Ausdrückliche Befugnis des Schiedsgerichts, unrechtmäßig erlangte Beweismittel auszuschließen 

(siehe Artikel 9) 
o Klarstellung der ausschließlichen Befugnis des Schiedsgerichts zur Entscheidung über 

Meinungsverschiedenheiten zwischen einer Partei und dem vom Schiedsgericht ernannten 
Sachverständigen (siehe Artikel 6) 

• Übersetzung von Dokumenten (Fremdsprachige Dokumente, die infolge eines Antrags auf Vorlage von 
Dokumenten vorgelegt werden, müssen nicht übersetzt werden; fremdsprachige Dokumente, die als 
Beweismittel vorgelegt werden, müssen in der Regel übersetzt werden; siehe Artikel 3); 

Dieses Alert Memorandum beleuchtet und kommentiert die wichtigsten Elemente der Überarbeitung der IBA-
Regeln. 

Bei Fragen zu diesem Memorandum 
wenden Sie sich bitte an Ihre 
Kontaktperson in der Kanzlei oder die 
nachstehenden Verfasser. 
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1. Einleitung 

Die IBA-Regeln zur Beweisaufnahme in der interna-
tionalen Schiedsgerichtsbarkeit (die „IBA-Regeln“1) 
traten erstmals 1999 in Kraft und stellten den ersten 
umfassenden Versuch dar, Aspekte des Zivilrechts 
als auch des Common Law für die Beweisaufnahme 
in internationalen Handelsschiedsverfahren zu kom-
binieren.  Angelegt als ergänzende Beweisregeln, die 
von den Parteien oder dem Schiedsgericht unabhän-
gig von den für das Verfahren maßgeblichen verfah-
rensrechtlichen und materiell-rechtlichen Normen 
übernommen werden können, zielten die ursprüngli-
chen Regeln darauf ab, effiziente, kostengünstige 
und gerechte Verfahren bei der Beweisaufnahme in 
internationalen Schiedsverfahren zu gewährleisten.   

Seit der Einführung der IBA-Regeln im Jahr 1999 
haben diese zunehmend an Bedeutung gewonnen 
und werden häufig als Standardrichtlinien sowohl in 
internationalen Handels- als auch in Investitions-
schiedsverfahren übernommen.  Aufgrund der wei-
ten Verbreitung der IBA-Regeln in Schiedsverfahren 
erscheint es daher nicht übertrieben festzustellen, 
dass die IBA-Regeln den Status eines Soft Laws 
erreicht haben.   

Gleichzeitig haben der Erfolg und die Verbreitung 
der IBA-Regeln auch zu einem Wettbewerb geführt, 
unter anderem zuletzt durch die Veröffentlichung der 
Regeln über die effiziente Durchführung internatio-
naler Schiedsverfahren (die sogenannten Prager 
Regeln) im Jahr 2019, die als Alternative zu den 
IBA-Regeln beworben wurden.  Die Prager Regeln 
verzichten erklärtermaßen auf die als typisch Com-
mon Law empfundenen Merkmale der IBA-Regeln 
und verfolgen vielmehr bei der Beweisaufnahme 
einen inquisitorischen Ansatz, der Praktikern und 

                                                   
1 Die überarbeiteten IBA-Regeln 2020 wurden durch 

einen Beschluss des IBA-Rates am 17. Dezember 
2020 verabschiedet und am 15. Februar 2021 auf der 
IBA-Website veröffentlicht.  Die in diesem Alert Me-
morandum verwendeten Begriffe aus den IBA-Regeln 
2020 haben die dort unter „Begriffsbestimmungen“ 
(„Definitions“) zugewiesene Bedeutung.  Sämtliche 
Begriffe wurden unverändert aus den IBA-Regeln 
2010 übernommen, mit Ausnahme des neu hinzuge-
fügten Begriffs „Remote Hearing“, und werden ent-
sprechend der deutschen Fassung der IBA-Regeln 
2010 verwendet. 

Nutzern, die aus Civil Law Jurisdiktionen, wie etwa 
Deutschland, stammen, vertrauter sein dürfte.   

Ungeachtet dieser Entwicklungen stellen die IBA-
Regeln erfahrungsgemäß nach wie vor den Maßstab 
für die Beweisaufnahme und Beweisverhandlung in 
großen, grenzüberschreitenden internationalen 
Schiedsverfahren dar.  

Die IBA-Regeln wurden zuletzt im Jahr 2010 über-
arbeitet, wobei die meisten der damals vorgenom-
menen Änderungen bereits etablierte Best Practices 
in der Beweisaufnahme widerspiegelten.2  Zusätzlich 
wurde der Kommentar zum überarbeiteten Text der 
IBA Regeln 2010 zur Beweisaufnahme in der inter-
nationalen Schiedsgerichtsbarkeit als Begleitwerk 
veröffentlicht.3 

Wie im Folgenden dargelegt, wurde mit der Überar-
beitung dieses Vermächtnis bewahrt, anstatt die Re-
geln grundlegend zu überholen.  Die neusten Ände-
rungen dienen vielmehr dazu, die Regeln zu moder-
nisieren, indem sie neue Entwicklungen und Prakti-
ken verankern.  Gleichzeitig greifen sie neue Heraus-
forderungen auf, die sich aus den jüngsten technolo-
gischen Fortschritten ergeben haben.  Darüber hinaus 
wurde der Kommentar aktualisiert, um die neuesten 
Überarbeitungen der IBA-Regeln widerzuspiegeln 
(der „Kommentar“).4 

2. Präambel und Anwendungsbereich (Arti-
kel 1) 

Mit der Überarbeitung wurde der Anwendungsbe-
reich in Artikel 1 an die (wohl weniger bekannte und 
beachtete) Präambel angepasst und die Bestimmung 
präzisiert, um mögliche Widersprüche der Regeln zu 
anderen anwendbaren Normen aufzulösen. 

                                                   
2 Die für die Überarbeitung im Jahre 2010 verantwortli-

che IBA-Arbeitsgruppe wurde von Prof. Dr. Richard 
Kreindler geleitet, die für die Überarbeitung 2020 ver-
antwortliche IBA-Arbeitsgruppe wurde von Joseph 
Neuhaus und Prof. Dr. Nathalie Voser gemeinsam ge-
leitet.  

3 Siehe Kommentar zum überarbeiteten Text der IBA 
Regeln 2010 zur Beweisaufnahme in der internationa-
len Schiedsgerichtsbarkeit. 

4 Der Kommentar zum überarbeiteten Text der IBA 
Regeln 2020 zur Beweisaufnahme in der internationa-
len Schiedsgerichtsbarkeit ist hier verfügbar. 

https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
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Gemäß der Präambel können die Parteien5 und die 
Schiedsgerichte6 die Regeln ganz oder teilweise zur 
Regelung eines Schiedsverfahrens übernehmen.7  In 
Artikel 1 der IBA-Regeln 2010, der den Anwen-
dungsbereich betrifft, war die teilweise Übernahme 
der Regeln jedoch nicht erwähnt.  Mit der Überarbei-
tung wurde Artikel 1 nun an die Präambel angegli-
chen und stellt ausdrücklich klar, dass die Parteien 
die IBA-Regeln entweder ganz oder teilweise über-
nehmen können.8  Haben die Parteien die Anwen-
dung der Regeln vereinbart, soll wie in den IBA-
Regeln 2010 die zum Zeitpunkt der Vereinbarung 
gültige Fassung der Regeln gelten, sofern nicht et-
was anderes angegeben ist.9 

Auch wenn die IBA-Regeln lediglich als ergänzende 
Verfahrensregeln für die Beweisaufnahme gedacht 
sind, kann es dennoch zu Konflikten mit anderen 
Regeln kommen, die in dem jeweiligen Schiedsver-
fahren Anwendung finden (sog. Allgemeine Re-
geln10).  Die Überarbeitung des Artikels 1 (Anwen-
dungsbereich) behandelt daher im Kern, inwieweit 
das Schiedsgericht solche Konflikte bei der Anwen-
dung der IBA-Regeln berücksichtigen sollte. 

Zum Teil wurde dieses potenzielle Problem bereits 
in den IBA-Regeln 2010 unter Berücksichtigung des 

                                                   
5 Siehe Begriffsbestimmungen, IBA-Regeln 2020 

(„‘Party’ means a party to the arbitration“). 
6 Siehe Begriffsbestimmungen, IBA-Regeln 2020 

(„‘Arbitral Tribunal’ means a sole arbitrator or a pa-
nel of arbitrators“). 

7 Siehe Präambel Abs. 2, IBA-Regeln 2010 („Sowohl 
Parteien als auch Schiedsgerichte können die IBA-
Regeln ganz oder teilweise zur Regelung eines 
Schiedsverfahrens übernehmen, können sie abändern 
oder als Richtlinien für ihre eigenen Verfahrensregeln 
verwenden.“).  Dieser Wortlaut wurde in den IBA-
Regeln 2020 beibehalten. 

8 Siehe Art. 1.2, IBA-Regeln 2020 („Where the Parties 
have agreed to apply the IBA Rules of Evidence, in 
whole or in part, they shall be deemed to have agreed, 
in the absence of a contrary indication, to the version 
as current on the date of such agreement.“) (Änderun-
gen hervorgehoben). 

9 Ebd. 
10 Siehe Begriffsbestimmungen, IBA-Regeln 2020 

(„‘General Rules’ mean the institutional, ad hoc or 
other rules that apply to the conduct of the arbitrati-
on“). 

Vorrangs der Parteiautonomie aufgegriffen:  Gemäß 
Artikel 1.3 der IBA-Regeln 2010 hat das Schiedsge-
richt im Falle eines Widerspruchs „die IBA-Regeln 
so [anzuwenden], wie es nach seiner Überzeugung 
den Zwecken sowohl der Allgemeinen Regeln als 
auch der IBA-Regeln am besten dient.“11  Mit der 
Überarbeitung wurde diese Formulierung leicht mo-
difiziert, um den Ermessensspielraum des Schiedsge-
richts zu betonen und um klarzustellen, dass eine 
solche Angleichung der IBA-Regeln an die Allge-
meinen Regeln nur „so weit wie möglich“12 vorge-
nommen werden sollte.13  Dieser Ansatz steht im 
Einklang mit dem Kommentar. 

Der Kommentar, der – wie man wohl sagen kann – 
seit 2010 nicht die  Beachtung gefunden hat, die er 
als Begleitwerk für die Anwendung der IBA-Regeln 
2010 eigentlich hätte finden sollen, stellte für die 
Lösung solcher Konflikte vorranging auf den Grund-
satz der Parteiautonomie ab und betont, dass das 
Schiedsgericht die anwendbaren Regeln so weit wie 
möglich in Einklang bringen solle.14  Erfreulicher-
weise wurde der Ansatz des Kommentars mit der 
Überarbeitung weitgehend übernommen. 

                                                   
11 Art. 1.3, IBA-Regeln 2010. 
12 Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Alert 

Memorandums war die offizielle deutsche Überset-
zung der IBA-Regeln 2020 nicht verfügbar.  Deutsche 
Zitate der Regeln im Fließtext sind unverbindliche 
Übersetzungen der Autoren. 

13 Siehe Art. 1.3, IBA-Regeln 2020 („In case of conflict 
between any provisions of the IBA Rules of Evidence 
and the General Rules, the Arbitral Tribunal shall 
apply the IBA Rules of Evidence in the manner that it 
determines best in order to accomplish, to the extent 
possible, the purposes of both the General Rules and 
the IBA Rules of Evidence, unless the Parties agree to 
the contrary.“) (Änderungen hervorgehoben). 

14 „Art. 1 – Scope of Application“, Kommentar zum 
überarbeiteten Text der IBA Regeln 2010 zur Beweis-
aufnahme in der internationalen Schiedsgerichtsbar-
keit: („In a conflict between the IBA Rules of Evidence 
and the General Rules […], the parties have a right, in 
keeping with the principle of party autonomy which is 
central to any international arbitration, to resolve this 
conflict in the manner they choose, as long as both 
parties agree. In the absence of such agreement, the 
arbitral tribunal shall try to harmonise the two sets of 
rules to the greatest extent possible.“). 
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3. Beratung zur Beweisaufnahme (Artikel 2) 

Artikel 2 der Regeln, der mit der Überarbeitung im 
Jahr 2010 eingeführt wurde, gibt einen Rahmen für 
die Erörterung von Beweisfragen während einer 
frühzeitigen Beratung zwischen den Parteien und 
dem Schiedsgericht vor.  Eine solche frühzeitige 
Beratung soll insbesondere die Erörterung, Abstim-
mung und Durchführung eines effizienten, kosten-
günstigen und gerechten Verfahrens zur Beweisauf-
nahme sicherstellen.15   

Artikel 2.2 der Regeln enthält eine nicht abschlie-
ßende Aufzählung von Punkten, auf die sich eine 
solche frühzeitige Beratung beziehen kann.  Dazu 
gehören unter anderem die Vorbereitung und Einrei-
chung von Zeugenerklärungen16 und Gutachten17 
sowie die Erhebung mündlicher Zeugenaussagen in 
allen Beweisverhandlungen.18  Mit der Überarbei-
tung wurde diese nicht abschließende Aufzählung 
um einen neuen Artikel 2.2 (e) ergänzt, nach dem 
das Schiedsgericht im Rahmen einer solchen frühzei-
tigen Erörterung von Beweisfragen „die Behandlung 
jeglicher Probleme im Zusammenhang mit Cybersi-
cherheit und Datenschutz“ zur Sprache bringen 
kann.19  Dieser neue Unterabsatz unterstreicht die 
Bedeutung, die der Berücksichtigung und Themati-

                                                   
15 Siehe „Art. 2 – Consultation on Evidentiary Issues“, 

Kommentar zum überarbeiteten Text der IBA Regeln 
2020 zur Beweisaufnahme in der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit. 

16 Siehe Begriffsbestimmungen, IBA-Regeln 2020 
(„‘Witness Statement’ means a written statement 
of testimony by a witness of fact“). 

17 Siehe Begriffsbestimmungen, IBA-Regeln 2020 
(„‘Expert Report’ means a written statement by a Tri-
bunal-Appointed Expert or a Party-Appointed Ex-
pert“). 

18 Siehe Begriffsbestimmungen, IBA-Regeln 2020 
(„‘Evidentiary Hearing’ means any hearing, whether 
or not held on consecutive days, at which the Arbitral 
Tribunal, whether in person, by teleconference, vide-
oconference or other method, receives oral or other 
evidence“). 

19 Art. 2.2(e), IBA-Regeln 2020 („The consultation on 
evidentiary issues may address the scope, timing and 
manner of the taking of evidence, including, to the ex-
tent applicable: […] the treatment of any issues of cy-
ber-security and data protection“) (Änderungen her-
vorgehoben). 

sierung technologiebedingter Fragen in einer frühen 
Phase des Verfahrens für eine effiziente und kosten-
günstige Beweisaufnahme zukommt.  Solche techno-
logiebedingten Fragen können unter anderem (i) die 
Einhaltung der DS-GVO20 oder anderer anwendbarer 
Datenschutzregelungen und (ii) die Cybersicherheit 
in virtuellen Verhandlungen betreffen, ein Thema, 
das im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie an Bedeutung gewonnen hat. 

Der geänderte Artikel 2.2 der Regeln stellt nun auch 
weiter klar, dass das Schiedsgericht die in Absatz 2 
aufgeführten Beweisfragen – „soweit einschlägig“ – 
aufgreifen kann.21  Auch wenn diese Einschränkung 
schon in Artikel 2.2 der IBA-Regeln 2010 impliziert 
gewesen sein dürfte, unterstreicht die neue Regelung 
jedenfalls nochmals die Flexibilität, die dem beab-
sichtigten „meet and consult approach“ innewohnt.22  

4. Dokumente (Artikel 3) 

Einige der wichtigsten Änderungen der Überarbei-
tung betreffen die Beweiserhebung durch Dokumen-
te23, einschließlich des Verfahrens nach einem An-
trag auf Vorlegung von Dokumenten24 (Unterab-
schnitt a.), sowie die Form der Vorlegung der ange-
forderten Dokumente (Unterabschnitt b.).  

a. Verfahren 

Gemäß Artikel 3.2 der IBA-Regeln können die Par-
teien beim Schiedsgericht einen Antrag auf Vorle-
gung von Dokumenten einreichen. 

In den Regeln wird das Verfahren nach einem sol-
chen Antrag auf Vorlegung von Dokumenten ledig-

                                                   
20 Die Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 

(DS-GVO). 
21 Art. 2.2, IBA-Regeln 2020. 
22 Vgl. „Art. 2 – Consultation on Evidentiary Issues“, 

Kommentar zum überarbeiteten Text der IBA Regeln 
2020 zur Beweisaufnahme in der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit. 

23 Siehe Begriffsbestimmungen, IBA-Regeln 2020 
(„‘Document’ means a writing, communication, pic-
ture, drawing, program or data of any kind, whether 
recorded or maintained on paper or by electronic, au-
dio, visual or any other means“). 

24 Siehe Begriffsbestimmungen, IBA-Regeln 2020 
(„‘Request to Produce’ means a written request by a 
Party that another Party produce Documents“). 
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lich skizziert, um dem Schiedsgericht und den Par-
teien zwar einen Leitfaden an die Hand zu geben, 
aber gleichzeitig größtmögliche Flexibilität zu er-
möglichen. 

Nach der Einreichung eines Antrags auf Vorlegung 
von Dokumenten erlaubt Artikel 3.5 der Regeln der 
Partei, gegen die der Antrag auf Vorlegung von Do-
kumenten gerichtet ist, Einwendungen (objections) 
zu erheben.25  Die IBA-Regeln 2010 erlaubten der 
antragstellenden Partei jedoch nicht ausdrücklich, zu 
einer solchen Einwendung Stellung zu nehmen, ob-
wohl eine solche Stellungnahme der vorherrschen-
den Praxis entsprach und entspricht, insbesondere im 
Zusammenhang mit Redfern Schedules.  

Daher ist es für die meisten Schiedsgerichte üblich 
geworden, ungeachtet dieser Regelungslücke in den 
IBA-Regeln 2010 eine Stellungnahme des Antrag-
stellers zu solchen Einwendungen vorzusehen.  Die-
se Praxis dient zum einen der Wahrung des Grund-
rechts auf rechtliches Gehör.  Sie hat sich zum ande-
ren als wirksames Instrument zur Prozessförderung 
erwiesen, da die Stellungnahme zu den Einwendun-
gen oftmals zu einer weiteren Klarstellung oder Ein-
grenzung führen kann in Bezug auf die strittigen 
Fragen, für die Beweismittel gesucht werden.  Mit 
der Überarbeitung sehen die Artikel 3.5 und 3.6 der 
Regeln nun ausdrücklich die Möglichkeit einer Stel-
lungnahme auf solche Einwendungen vor, wenn das 
Schiedsgericht dies zugelassen hat.26 

Für den Fall, dass Einwendungen gegen einen An-
trag auf Vorlegung von Dokumenten erhoben wer-

                                                   
25 Siehe Art. 3.5, IBA-Regeln 2020 („If the Party to 

whom the Request to Produce is addressed has an ob-
jection to some or all of the Documents requested, it 
shall state the objection in writing to the Arbitral Tri-
bunal and the other Parties within the time ordered by 
the Arbitral Tribunal. The reasons for such objection 
shall be any of those set forth in Article 9.2 or 9.3, or a 
failure to satisfy any of the requirements of Article 
3.3.“). 

26 Siehe Art. 3.5, IBA-Regeln 2020 („If so directed by 
the Arbitral Tribunal, and within the time so ordered, 
the requesting party may respond to the objection.“); 
Art. 3.6, IBA-Regeln 2020 („Upon receipt of any such 
objection and response, the Arbitral Tribunal may in-
vite the relevant Parties to consult with each other 
with a view to resolving the objection.“) (Änderungen 
hervorgehoben). 

den, legt Artikel 3.7 der Regeln das Verfahren fest, 
nach dem das Schiedsgericht über die Einwendung 
zu entscheiden hat.  In diesem Zusammenhang ver-
langten die IBA-Regeln 2010, dass das Schiedsge-
richt den Antrag auf Vorlegung von Dokumenten 
und die Einwendung zeitnah und „nach Anhörung 
der Parteien“ prüft.27   

Erfreulicherweise sieht nach der Überarbeitung der 
geänderte Artikel 3.5 der Regeln ausdrücklich vor, 
dass das Schiedsgericht nicht nur den Antrag auf 
Vorlegung von Dokumenten und die Einwendung, 
sondern nunmehr auch eine Stellungnahme des An-
tragstellers dazu zu berücksichtigen hat.28 

Zudem beinhaltet der nunmehr geänderte Artikel 3.7 
nicht mehr das Erfordernis, dass das Schiedsgericht 
den Antrag auf Vorlegung von Dokumenten und die 
Einwendung nach Anhörung der Parteien zu prüfen 
hat.  Diese Änderung spiegelt völlig zu Recht (i) die 
gängige Praxis der Schiedsgerichte wider, über Ein-
wendungen gegen Anträge auf Vorlegung von Do-
kumenten allein auf der Grundlage des Antrags, der 
Einwendung und Stellungnahmen zu entscheiden, 
und damit ohne eine weitere „Anhörung“, und (ii) 
die offensichtliche Sorge der mit der Überarbeitung 
2020 beauftragten Arbeitsgruppe, dass der bisherige 
Wortlaut fälschlicherweise den Eindruck erwecken 
könnte, dass die Berücksichtigung einer zweiten 
Runde von Stellungnahmen der Parteien erforderlich 
sei. 

Darüber hinaus kann nach dem geänderten Artikel 
3.10 der Regeln nun „jede Partei“ aus einem der in 
Artikel 9.2 und 9.3 der Regeln genannten Gründe 
Einwendungen gegen einen Antrag auf Vorlegung 
von Dokumenten erheben, unter anderem wegen 
                                                   
27 Siehe Art. 3.7, IBA-Regeln 2010 („Jede Partei kann 

innerhalb der vom Schiedsgericht bestimmten Frist 
verlangen, dass das Schiedsgericht über die Einwen-
dung entscheidet. Das Schiedsgericht prüft dann den 
Antrag auf Vorlegung von Dokumenten und die Ein-
wendung nach Anhörung der Parteien in angemesse-
ner Frist.“). 

28 Siehe Art. 3.7, IBA-Regeln 2020 („Either Party may, 
within the time ordered by the Arbitral Tribunal, requ-
est the Arbitral Tribunal to rule on the objection. The 
Arbitral Tribunal shall then, in consultation with the 
Parties and in timely fashion, consider the Request to 
Produce, the objection and any response thereto.“) 
(Änderungen hervorgehoben). 
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rechtlicher Hindernisse oder Verweigerungsrechte 
(privileges).29  Eine solche Einwendung kam bisher 
nur für die Partei in Betracht, gegen die der Antrag 
auf Vorlage von Dokumenten gerichtet war.  Erfreu-
licherweise wird mit der Überarbeitung nunmehr 
anerkannt, dass jede Partei etwa Verweigerungsrech-
te in Bezug auf Dokumente haben kann, die Gegen-
stand von an andere Parteien gerichteten Herausga-
beverlangen sind, und daher ein Interesse daran ha-
ben können, Einwendungen gegen die Offenlegung 
solcher Dokumente zu erheben. 

b. Form 

Eine weitere wichtige Frage, die sich regelmäßig in 
der Phase der Vorlegung von Dokumenten 
(document production) in internationalen Schieds-
verfahren stellt, betrifft die Übersetzung von Doku-
menten, die von einer Partei in Befolgung eines ge-
währtem Antrags auf Vorlegung von Dokumenten 
vorgelegt werden.  In diesem Zusammenhang sind 
zwei Fragen von besonderer Bedeutung, nämlich (i) 
ob und wann Übersetzungen vorzulegen sind und (ii) 
ob dieses Erfordernis nur für Dokumente gilt, die als 
Beweismittel im Verfahren eingereicht werden, oder 
auch für Dokumente, die infolge des Antrags auf 
Vorlage erst einmal nur an die gegnerische Partei 
übergeben, aber (noch) nicht im Verfahren einge-
reicht werden.  

Zu (i): Die IBA-Regeln 2010 sahen in Arti-
kel 3.12 (d) grundsätzlich vor, wie Übersetzungen 
einzureichen sind, gingen aber etwa nicht darauf ein, 
in welcher Phase diese Einreichung zu erfolgen 
hat.30  Im Kommentar wurde darauf hingewiesen, 

                                                   
29 Art. 3.10, IBA-Regeln 2020 („Any Party may object to 

the request for any of the reasons set forth in Article 
9.2. In such cases, Article 3.4 to Article 3.8 shall apply 
correspondingly.“) (Änderungen hervorgehoben). 

Art. 9.2(b), IBA-Regeln 2020 („The Arbitral Tribunal 
shall, at the request of a Party or on its own motion, 
exclude from evidence or production any Document, 
statement, oral testimony or inspection, in whole or in 
part, for any of the following reasons: legal impedi-
ment or privilege under the legal or ethical rules de-
termined by the Arbitral Tribunal to be applicable (see 
Article 9.4 below“). 

30 Siehe Art. 3.12 (d), IBA-Regeln 2010 („Für die Form 
von Parteivorbringen oder die Vorlegung von Doku-
menten gilt: […] (d) Übersetzungen von Dokumenten 
sind zusammen mit den Originalen einzureichen; sie 

dass nicht alle Dokumente übersetzt werden müs-
sen.31 

Infolge der Überarbeitung steht Artikel 3.12 (e) nun 
im Einklang mit dem Kommentar.  Danach gilt, dass 
(nur) „Dokumenten in einer anderen Sprache als der 
Sprache des Schiedsverfahrens, die dem Schiedsge-
richt vorgelegt werden, müssen Übersetzungen bei-
gefügt werden, die als solche gekennzeichnet sind“. 

Zu (ii): Die IBA-Regeln 2010 unterschieden bereits 
zwischen Dokumenten, die als Beweismittel einge-
reicht werden, und Dokumenten, die nur infolge 
eines Antrags auf Vorlegung von Dokumenten vor-
gelegt werden.  Sowohl Artikel 3.12 (d) der IBA-
Regeln 201032 als auch der Kommentar33 wiesen 
darauf hin, dass Übersetzungen vorgelegt werden 
sollen, wenn diese formell als Beweismittel einge-
reicht werden.  Es war jedoch nicht geregelt, ob dies 
auch für Dokumente gilt, die der gegnerischen Partei 
lediglich aufgrund eines Antrags auf Vorlegung von 
Dokumenten vorgelegt werden. 

Mit den geänderten IBA-Regeln 2020 wurde diese 
Unklarheit adressiert, indem der geänderte Arti-
kel 3.12 (d) nunmehr vorsieht, dass „Dokumente, die 
infolge eines Antrags auf Vorlegung von Dokumen-
ten vorgelegt werden, müssen nicht übersetzt wer-
den.“  Dies ist eine begrüßenswerte Klarstellung, die 
besonders bei umfangreichen Anträgen auf Vorle-
gung von Dokumenten wichtig ist, bei denen Zeit- 
und Kosteneffizienz wichtige Gesichtspunkte dar-
stellen.  Mit dieser Änderung wird die „Last“ der 
Übersetzung nun formell der Partei auferlegt, die 
sich auf das Dokument beruft und es zu den Akten 
reicht. 

                                                                                   
müssen als Übersetzungen gekennzeichnet sein und die 
Originalsprache angeben.“). 

31 Siehe „Art. 3 – Production of Documents“, in Kom-
mentar zum überarbeiteten Text der IBA Regeln 2010 
zur Beweisaufnahme in der internationalen Schiedsge-
richtsbarkeit: („if translations of documents are to be 
submitted […].“) (Hervorhebung hinzugefügt). 

32 Siehe Art. 3.12 (d), IBA-Regeln 2010. 
33 Vgl. „Art. 3 – Production of Documents, General 

Issues Regarding Documents, Translations“, in Kom-
mentar zum überarbeiteten Text der IBA Regeln 2010 
zur Beweisaufnahme in der internationalen Schiedsge-
richtsbarkeit. 
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5. Zeugen und Parteiernannte Sachverständige 
(Artikel 4 und 5) 

Artikel 4 und 5 der IBA-Regeln befassen sich mit 
der Beweisaufnahme durch Zeugen und Parteier-
nannte Sachverständige.34   

Nach den IBA-Regeln 2010 war die Einreichung 
„überarbeitete[r] oder weitere[r]“ Zeugenerklärun-
gen oder Gutachten nur dann zulässig, wenn sich die 
überarbeiteten oder weiteren Erklärungen auf „Ge-
genstände beziehen, die in einer Zeugenerklärung, 
einem Gutachten oder dem Vortrag einer Partei 
enthalten sind und die bisher im Schiedsverfahren 
nicht vorgetragen worden sind.“35   

Erfahrungsgemäß wurde diese Regel in der Praxis 
weit ausgelegt und wenig konsequent durchgesetzt.  
Häufig machen die Parteien – manchmal zu Recht – 
sogar geltend, dass Fragen, die zwar hätten ange-
sprochen werden können, aber in früheren Zeugen-
erklärungen oder Gutachten nicht enthalten waren, 
erst durch späteren Vortrag oder Argumente der 
anderen Partei relevant wurden.  Darüber hinaus 
können sich die Parteien auch auf den Grundsatz des 
ordnungsgemäßen Verfahrens berufen, um die Not-
wendigkeit der Vorlage „überarbeiteter oder weite-
rer“ Zeugenerklärungen oder Gutachten zu rechtfer-
tigen.  

Die Diskrepanz zwischen dem ausdrücklichen Wort-
laut der IBA-Regeln 2010 und der tatsächlichen Pra-
xis ist nun durch die Überarbeitung erfreulicherweise 
behoben worden.  Mithin sehen die überarbeiteten 
Artikel 4.6 (b) und 5.3 (b) vor, dass „überarbeitete 
oder weitere“ Zeugenerklärungen oder Gutachten 
auch dann zulässigerweise eingereicht werden kön-
nen, wenn sie auf „Entwicklungen beruhen, die in 
einer früheren Zeugenaussage [bzw. „einem frühe-
ren Gutachten“] nicht hätten berücksichtigt werden 
können.“ 

Darüber hinaus stimmt der überarbeitete Artikel 4.10 
der Regeln mit Artikel 3.7 überein, der besagt, dass 

                                                   
34 Siehe Begriffsbestimmungen, IBA-Regeln 2020 

(„‘Party-Appointed Expert’ means a person or organi-
sation appointed by a Party in order to report on spe-
cific issues determined by the Party“). 

35 Siehe Art. 4.6 und 5.3 IBA-Regeln 2010. 

„jede Partei aus einem der in Artikel 9.2 oder 9.3 
genannten Gründe Einwendungen erheben kann.“ 

6. Vom Schiedsgericht ernannte Sachverständi-
ge (Artikel 6) 

Die Änderungen der IBA-Regeln 2020 lassen Arti-
kel 6, der vom Schiedsgericht ernannte Sachverstän-
dige36 betrifft, weitgehend unberührt.  Eine kleine, 
aber wichtige Änderung betrifft jedoch den Umfang 
der Befugnis des vom Schiedsgericht ernannten 
Sachverständigen, relevante Auskünfte von den Par-
teien anzufordern.  Eine solche Befugnis wurde dem 
vom Schiedsgericht ernannten Sachverständigen 
durch Artikel 6.3 der IBA-Regeln 2010 verliehen.37   

Gemäß Artikel 6.3 der IBA-Regeln 2010 hat „[d]er 
vom Schiedsgericht ernannte Sachverständige [...] 
insoweit die gleichen Befugnisse wie das Schiedsge-
richt.“  Artikel 6.3 sah jedoch gleichzeitig (und mög-
licherweise verwirrend) vor, dass alle Meinungsver-
schiedenheiten zwischen einem vom Schiedsgericht 
ernannten Sachverständigen und einer Partei aus-
schließlich vom Schiedsgericht entschieden werden 
sollen.38  

Mit der Überarbeitung wurde Artikel 6.3 der Regeln 
gekürzt und der Abschnitt, der eine Gleichwertigkeit 
der Befugnisse zwischen dem vom Schiedsgericht 
ernannten Sachverständigen und dem Schiedsgericht 
suggeriert, entfernt („Der vom Schiedsgericht er-
nannte Sachverständige hat insoweit die gleichen 
Befugnisse wie das Schiedsgericht.“).  
                                                   
36 Siehe Begriffsbestimmungen, IBA-Regeln 2020 

(„‘Tribunal-Appointed Expert’ means a person or or-
ganization appointed by the Arbitral Tribunal in order 
to report to it on specific issues determined by the Ar-
bitral Tribunal“). 

37 Siehe Art. 6.3, IBA-Regeln 2020 („Subject to the pro-
visions of Articles 9.2 and 9.3, the Tribunal-Appointed 
Expert may request a Party to provide any information 
or to provide access to any Documents, goods, samp-
les, property, machinery, systems, processes or site for 
inspection, to the extent relevant to the case and mate-
rial to its outcome.“). 

38 Siehe Art. 6.3, IBA-Regeln 2010 („Über Meinungs-
verschiedenheiten zwischen dem vom Schiedsgericht 
ernannten Sachverständigen und einer Partei über die 
Relevanz, Wesentlichkeit oder Angemessenheit einer 
solchen Aufforderung entscheidet das Schiedsgericht 
gemäß Art. 3.5 bis Art. 3.8.“).  Dieser Wortlaut wurde 
in den IBA-Regeln 2020 beibehalten. 
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Diese Änderung steht auch im Einklang mit dem 
Kommentar, der bereits klar zum Ausdruck brachte, 
dass ein vom Schiedsgericht ernannter Sachverstän-
diger nicht die gleichen Befugnisse hat wie das 
Schiedsgericht.39  Folglich ist nach Artikel 6.3 der 
IBA-Regeln 2020 allein das Schiedsgericht befugt, 
über Meinungsverschiedenheiten zwischen einer 
Partei und dem vom Schiedsgericht ernannten Sach-
verständigen bezüglich eines Antrags des Sachver-
ständigen auf Auskunft oder Zugang zu entscheiden.  
Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn sich eine 
Partei, an die eine solche Aufforderung gerichtet ist, 
auf ein Verweigerungsrecht (privilege) beruft. 

7. Beweisverhandlung (Artikel 8) 

Die Aktualität der überarbeiteten IBA-Regeln 2020 
zeigt sich insbesondere im überarbeiteten Artikel 8, 
der sich mit Beweisverhandlungen (Evidentiary 
Hearings) befasst und nun in Unterabschnitt 8.2 
erstmals ausdrücklich einen Rahmen für virtuelle 
Beweisverhandlungen (Remote Hearings) vorgibt.40 

Als direkte Folge der COVID-19-Pandemie mussten 
viele Praktiker der internationalen Schiedsgerichts-
barkeit (auch unter Anwendung der IBA-Regeln) mit 
der Möglichkeit und den Besonderheiten virtueller 
Anhörungen zurechtkommen. Der neu eingeführte 
Artikel 8.2 sieht nun vor, dass das Schiedsgericht auf 
Antrag einer Partei oder von sich aus, nach Rück-
sprache mit den Parteien, anordnen kann, dass die 
Beweisverhandlung online durchgeführt wird.41 

                                                   
39 Siehe „Art. 6 – Tribunal-Appointed Experts“, in 

Kommentar zum überarbeiteten Text der IBA Regeln 
2010 zur Beweisaufnahme in der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit. 

40 Siehe Begriffsbestimmungen, IBA-Regeln 2020 
(„‘Remote Hearing’ means a hearing conducted, for 
the entire hearing or parts thereof, or only with 
respect to certain participants, using teleconference, 
videoconference or other communication technology 
by which persons in more than one location simulta-
neously participate“). 

41 Siehe Art. 8.2, IBA-Regeln 2020 („At the request of a 
Party or on its own motion, the Arbitral Tribunal may, 
after consultation with the Parties, order that the Evi-
dentiary Hearing be conducted as a Remote Hearing. 
In that event, the Arbitral Tribunal shall consult with 
the Parties with a view to establishing a Remote Hea-
ring protocol to conduct the Remote Hearing effi-

In diesem Fall soll sich das Schiedsgericht mit den 
Parteien beratschlagen, um ein Protokoll für die vir-
tuelle Beweisverhandlung zu erstellen.  Dies soll 
dazu dienen, die Verhandlung „effizient, fair und, 
soweit möglich, ohne unbeabsichtigte Unterbre-
chungen“ durchzuführen.42 

Die neuen Regeln sehen vor, dass in dem Protokoll 
„thematisiert werden kann: (a) die zu verwendende 
Technologie, (b) vorbereitende Tests der Technolo-
gie [...], (c) die Anfangs- und Endzeiten [...], (d) die 
Art und Weise, wie Dokumente einem Zeugen oder 
dem Schiedsgericht vorgelegt werden können, und 
(e) Maßnahmen, die sicherstellen, dass Zeugen, die 
mündlich aussagen, nicht unangemessen beeinflusst 
oder abgelenkt werden.“ 43 

Während die Beschreibung des Protokolls wohl als 
eher spärlich angesehen werden kann, gibt es eine 
Fülle von Materialien zum Thema „virtuelle Be-
weisverhandlung“ beziehungsweise „virtuelle Be-
weisaufnahme“, von denen viele unter Mitwirkung 
von Praktikern und führenden Schiedsinstitutionen 
entwickelt worden sind.44 

Darüber hinaus sieht der überarbeitete Artikel 8.5 
nun vor, dass das Schiedsgericht eine erste Befra-
gung eines Zeugen durch die benennende Partei (di-
rect testimony) in einer Beweisverhandlung auch 
dann zulassen kann, wenn die Parteien vereinbart 
haben oder das Schiedsgericht angeordnet hat, dass 
die Zeugenerklärung oder das Gutachten als erste 
Aussage des Zeugen gelten soll.45  Die Vorschrift 
gibt damit lediglich ausdrücklich den ohnehin beste-
                                                                                   

ciently, fairly and, to the extent possible, without unin-
tended interruptions.“). 

42 Id. 
43 Art. 8.2(a) - (e), IBA-Regeln 2020. 
44 Siehe z.B. „International Arbitration in the Time of 

COVID-19: Navigating the Evolving Procedural Fea-
tures and Practices of Leading Arbitral Institutions“, 
Cleary Gottlieb Alert Memorandum, 10. Juli 2020. 
Besonders relevant und hilfreich ist in diesem Zu-
sammenhang die beigefügte „Resource List“. 

45 Siehe Art. 8.5, IBA-Regeln 2020 („The Parties may 
agree or the Arbitral Tribunal may order that the Wit-
ness Statement or Expert Report shall serve as that 
witness’s direct testimony, in which event the Arbitral 
Tribunal may nevertheless permit further oral direct 
testimony.“). 

https://www.clearygottlieb.com/professionals/%7E/link.aspx?_id=F1CD7201A46C481EAD65AD1831456BC9&_z=z
https://www.clearygottlieb.com/professionals/%7E/link.aspx?_id=F1CD7201A46C481EAD65AD1831456BC9&_z=z
https://www.clearygottlieb.com/professionals/%7E/link.aspx?_id=F1CD7201A46C481EAD65AD1831456BC9&_z=z
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henden Ermessensspielraum wieder.  Demnach kann 
das Schiedsgericht eine mündliche erste Befragung 
des Zeugen durch die benennende Partei auch dann 
zulassen, wenn diese bereits eine schriftliche Zeu-
genaussage eingereicht hat, die an die Stelle einer 
mündlichen ersten Aussage treten sollte.  Auch kann 
das Schiedsgericht erlauben, dass die mündliche 
erste Aussage des Zeugen den Umfang oder den 
Inhalt der vorgehenden schriftlichen Aussage über-
steigt. 

8. Zulässigkeit von Beweisen, Beweiswürdigung 
(Artikel 9) 

Als inhärenter Bestandteil der IBA-Regeln regelt 
Artikel 9 die Zulässigkeit von Beweisen und die 
Beweiswürdigung.  Gemäß Artikel 9.1 hat das 
Schiedsgericht in dieser Hinsicht weiterhin einen 
weiten Ermessensspielraum.46  Artikel 9 soll den 
Schiedsgerichten also nur einen groben Orientie-
rungsrahmen bieten.  Mit der Überarbeitung wurden 
jedoch in diesem Abschnitt erfreulicherweise kon-
kretere Formulierungen eingeführt, die für fast alle 
Schiedsverfahren relevant sein dürften.  Dies umfasst 
die Behandlung von unrechtmäßig erlangten Be-
weismitteln (Unterabschnitt a.) sowie Vertraulichkeit 
(Unterabschnitt b.).  Andererseits wurde trotz Vor-
schlägen für eine Überarbeitung des Abschnitts zu 
nachteiligen Schlüssen (adverse inferences), diesbe-
züglich keine Änderung vorgenommen (Unterab-
schnitt c.). 

a. Unrechtmäßig erlangte Beweismittel 

Der neue Artikel 9.3 der IBA-Regeln 2020 erkennt 
nun ausdrücklich an, dass das Schiedsgericht „auf 
Antrag einer Partei oder von sich aus unrechtmäßig 
erlangte Beweismittel ausschließen kann“. Dies dürf-
te wohl als Reaktion auf die jüngere Auseinanderset-
zung in Rechtsprechung und Literatur mit der The-
matik „Früchte des vergifteten Baumes“ (fruit of the 
poisonous tree) gesehen werden.  Die Regeln defi-
nieren jedoch nicht, was „unrechtmäßig erlangte 
Beweismittel“ sind.  Die Regeln implizieren damit zu 
Recht, dass es keinen einheitlichen oder gar allge-
meinen straf- oder zivilrechtlichen Standard für die 
Entscheidung, ob eine Rechtswidrigkeit vorliegt, 
                                                   
46 Siehe Art. 9.1, IBA-Regeln 2020 („The Arbitral Tri-

bunal shall determine the admissibility, relevance, ma-
teriality and weight of evidence.“). 

gibt.  Eine solche Entscheidung wird daher wesent-
lich abhängen von dem Recht, das auf das Schieds-
verfahren und insbesondere auf die Frage der 
Rechtswidrigkeit der Beweismittel anwendbar ist, 
sowie von dem Hintergrund, der Erfahrung und der 
Gesamtwürdigung des Schiedsgerichts.  Es erübrigt 
sich festzustellen, dass diese ausdrückliche Bestim-
mung zwar ein helleres Licht auf diese zunehmend 
heikle Frage wirft, dass sie aber auch zu einem An-
stieg der damit verbundenen verfahrensrechtlichen 
Streitigkeiten sowohl vor dem Schiedsgericht als 
auch vor den zuständigen staatlichen Gerichten füh-
ren kann. 

b. Vertraulichkeit 

Unabhängig von der anhaltenden Diskussion, in-
wieweit ein stillschweigendes Gebot der Vertrau-
lichkeit die Beweisaufnahme in Schiedsverfahren, 
denen keine ausdrückliche Vertraulichkeit anhaftet, 
vor der Außenwelt schützt, sorgt auch das Ausmaß 
der Vertraulichkeit zwischen den Parteien des 
Schiedsverfahrens weiterhin für Aufregung in vielen 
Schiedsverfahren.  Gemäß Artikel 9.4 der IBA-
Regeln 2010 waren Schiedsgerichte befugt, einen 
geeigneten Vertraulichkeitsschutz für Beweismittel, 
vorzusehen (etwa durch eine „Attorney’s Eyes On-
ly“-Anordnung).  Die Regeln unterschieden zwar 
zwischen Dokumenten, die aktiv als Beweismittel 
vorgelegt werden sollen, und Dokumenten, die der 
gegnerischen Partei nur aufgrund eines Antrags auf 
Vorlegung von Dokumenten vorgelegt werden.47  

Artikel 9.4 der IBA-Regeln 2010 regelte jedoch 
nicht ausdrücklich, ob ein solcher Vertraulichkeits-
schutz auch für die aufgrund eines Antrags auf Vor-
legung von Dokumenten vorgelegten Dokumente 
gelten würde.  Erfreulicherweise wurde der nunmeh-
rige Artikel 9.5 der IBA-Regeln 2020 in seinem An-
wendungsbereich erweitert, sodass der Vertraulich-
keitsschutz ausdrücklich auch für diese vorzulegen-
den Dokumente gilt.48  

                                                   
47 Vgl. Art. 3.12, IBA-Regeln 2020. 
48 Siehe Art. 9.5, IBA-Regeln 2020 („The Arbitral Tri-

bunal may, where appropriate, make necessary arran-
gements to permit Documents to be produced, and 
evidence to be presented or considered, subject to sui-
table confidentiality protection.“) (Änderungen her-
vorgehoben). 
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c. Nachteilige Schlüsse (adverse inferences) 

Die Artikel 9.5 und 9.6 der IBA-Regeln 2010 legen 
grundsätzlich fest, wann ein Schiedsgericht prüfen 
kann, ob nachteilige Schlüsse gerechtfertigt sein 
könnten.49  Vorschläge der Arbeitsgruppe 2020, die 
ausdrücklich vorsahen, dass das Schiedsgericht „auf 
Antrag einer Partei“ oder „von sich aus“ nachteilige 
Schlüsse ziehen kann, wurden jedoch letztlich ver-
worfen.  Diese Bestimmungen bleiben daher weit 
gefasst, wie es bereits in den IBA-Regeln 2010 der 
Fall war, und überlassen die Einzelheiten und das 
Verfahren für das Ziehen nachteiliger Schlüsse ganz 
dem Ermessen des Schiedsgerichts.50   

Vor diesem Hintergrund wäre zu erwägen, ob nicht 
einige (geringfügige) Klarstellungen angebracht 
gewesen wären, einschließlich (i) dem Mindestinhalt 
eines Antrags einer Partei, etwa eine konkrete Be-
schreibung des nachteiligen Schlusses der gezogen 
werden soll, (ii) wann oder wie das Schiedsgericht 
die Parteien darüber informiert, dass es nachteilige 
Schlüsse von sich aus in Erwägung zieht, (iii) welche 
nachteiligen Schlüsse das Schiedsgericht in Erwä-
gung zieht, und (iv) ob den Parteien gemäß den 
Grundsätzen des rechtlichen Gehörs Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu den vom Schiedsgericht in Erwä-
gung gezogenen Schlüssen eingeräumt wird.  

Es ist zu erwarten, dass diese Fragen mit ziemlicher 
Sicherheit von einem gewissenhaft arbeitenden 
Schiedsgericht unter Berücksichtigung der grundle-
genden Rechte der Parteien auf ein ordnungsgemä-
ßes Verfahren und der Besonderheiten des Einzel-
falls erwogen und behandelt würden.  Gleichzeitig 
haben die Beantragung, Gewährung oder Verweige-
rung nachteiliger Schlüsse das Potenzial, den Aus-
gang des Verfahrens erheblich zu beeinflussen.  

                                                   
49 Siehe z. B. Art. 9.5, IBA-Regeln 2010 („Legt eine 

Partei ohne triftigen Grund ein Dokument nicht vor, 
dessen Vorlegung eine andere Partei beantragt oder 
das Schiedsgericht angeordnet hat, ohne gegen den 
Antrag auf Vorlegung von Dokumenten fristgerecht 
Einwendungen erhoben zu haben, so kann das 
Schiedsgericht daraus folgern, dass das Dokument den 
Interessen dieser Partei nachteilig ist.“). 

50 Vgl. Prämbel, Abs. 2, in Kommentar zum überarbeite-
ten Text der IBA Regeln 2010 zur Beweisaufnahme in 
der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. 

Während einerseits das Schiedsgericht in diesem 
Zusammenhang Flexibilität genießen sollte, könnte 
in Erwägung gezogen werden, dass andererseits der 
weite Wortlaut der IBA-Regeln die Konsequenzen, 
die sich aus dem Ziehen solcher nachteiligen Schlüs-
se ergeben können, nicht angemessen widerspiegelt. 

9. Zusammenfassung und Fazit 

In Anbetracht des Soft-Law-Status, den die IBA-
Regeln genießen, sollten sich Praktiker mit den 
jüngsten Änderungen der IBA-Regeln vertraut ma-
chen.  Das ist umso wichtiger, als die überarbeiteten 
IBA-Regeln nicht nur auf Schiedsvereinbarungen 
Anwendung finden werden, die nach Inkrafttreten 
der IBA-Regeln 2020 am 17. Dezember 2020 ge-
schlossen werden, sondern etwa auch dann, wenn die 
Parteien die Anwendung der zum Zeitpunkt der Ein-
leitung des Schiedsverfahrens geltenden Regeln ver-
einbaren. 

Mit den überarbeiteten Regeln werden Praktiker gut 
gerüstet sein, um Schwierigkeiten bei der Beweis-
aufnahme in internationalen Schiedsverfahren zu 
bewältigen.  Es ist besonders lobenswert, dass die 
Regeln nun auch einen Rahmen für virtuelle Be-
weisverhandlungen bieten, die während der COVID-
19-Pandemie gängige Praxis geworden sind und 
wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin aus Kos-
ten- und Effizienzgründen genutzt werden.  

Andererseits dürfte hier die Gelegenheit verpasst 
worden sein, das Regelwerk über die Zulässigkeit 
von Beweisen und die Beweiswürdigung im Zu-
sammenhang mit rechtlichen Hindernissen oder 
Verweigerungsrechten (legal impediments und privi-
leges) sowie dem Ziehen nachteiliger Schlüsse (ad-
verse inferences) zu verfeinern. 

Erstens hat sich im Hinblick auf Verweigerungsrech-
te in der Praxis gezeigt, dass Parteien und ihre Bera-
ter, auch aus Rechtsordnungen, deren Regeln und 
Praxis keine Grundlage für ein berechtigtes Vertrau-
en auf ein rechtliches Hindernis oder Verweige-
rungsrecht bieten, oftmals der Auffassung sind oder 
jedenfalls behaupten, dass sie auf ein rechtliches 
Hindernis oder Verweigerungsrecht vertrauten.  Die-
se Tendenz führt häufig zu nicht notwendigen und 
zeitraubenden Diskussionen während des Verfah-
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rens, die durch eine Klarstellung der Regeln hätten 
verhindert werden können.51  

Zweitens wäre es wünschenswert gewesen, wenn die 
Regeln einen etwas engeren Rahmen dahingehend 
abgesteckt hätten, wann das Ziehen nachteiliger 
Schlüsse zulässig ist, einschließlich der Einzelheiten 
zum diesbezüglichen Verfahren.  Seit 2010 haben 
nur wenige Beweisfragen in der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit so zahlreiche Diskussionen, 
praktische Anwendungsversuche, aber auch Miss-
verständnisse und sogar Missbrauch hervorgerufen 
wie die sogenannten nachteiligen Schlüsse (adverse 
inferences).   

Zum Abschluss ist mit Lob hervorzuheben, dass die 
IBA-Arbeitsgruppe die Gelegenheit der Regelüber-
arbeitung genutzt hat, um den Kommentar stärker ins 
Licht zu rücken, unter anderem durch eine Aktuali-
sierung des Kommentars sowie durch ausdrückliche-
re Verweise auf diesen in den Regeln.  Die bisherige 
Erfahrung zeigt, dass trotz der Bemühungen des 
Komitees zum Zeitpunkt der Überarbeitung der IBA-
Regeln im Jahr 2010 und im Anschluss daran, das 
Bestehen und der Inhalt des Kommentars als wesent-
liches Hilfsmittel für das Verständnis und die An-
wendung der Regeln nicht ganz die Anerkennung 
gefunden haben, die der Kommentar verdient.  Mit 
einer größerer Betonung in den IBA-Regeln 2020 
wird der Kommentar den Lesern, insbesondere den 
erstmaligen Anwendern der Regeln, sicherlich hel-
fen, deren Zweck, Inhalt und beabsichtigte Grenzen 
richtig zu verstehen. 

**** 

CLEARY GOTTLIEB 

                                                   
51 Etwa durch die Ergänzung von Artikel 9.4(c) um das 

Erfordernis von „berechtigten“ Vorstellungen auf Sei-
ten der Parteien und ihrer Rechtsberater, die sich auf 
ein rechtliches Hindernis oder ein Verweigerungsrecht 
berufen wollen. 
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